
7.4.2.
Die rechtliche Ausgestaltung 
der Rechtsmittel

Im Verwaltungsrecht der DDR gilt der Grund
satz, daß nur dann ein Rechtsmittel eingelegt 
werden kann, wenn dies in einer speziellen 
Rechtsvorschrift vorgesehen ist. Wenn also für 
den Adressaten einer staatlichen Entschei
dung normativ kein Rechtsmittel eingeräumt 
ist, kann er die Entscheidung auch nicht mit ei
nem solchen anfechten. Er hat dann allerdings 
die Möglichkeit, eine Eingabe auf der Grund
lage des Eingabengesetzes einzulegen.

Die speziellen Rechtsvorschriften legen 
auch fest, welche Rechtsmittel den Betroffe
nen zustehen und wie diese zu bearbeiten sind. 
Für die Rechtsmittel ist es also charakteri
stisch, daß sie auf spezialrechtlichem Weg ge
regelt werden, d. h. in Gesetzen, Verordnun
gen, Anordnungen oder Durchführungsbe
stimmungen, die für bestimmte Bereiche der 
staatlichen Leitung (z. B. Gesundheits- und 
Sozialwesen, Bauwesen, Wohnraumlenkung 
oder Kultur) gesellschaftliche Verhältnisse re
geln.

Es gibt lediglich eine Rechtsvorschrift, die aus
schließlich ein bestimmtes Rechtsmittelverfah
ren regelt. Das ist die VO über das Beschwerde
verfahren bei der Erhebung von Steuern und 
Abgaben vom 4.1. 1972 (GBl. II 1972 Nr. 2 
S. 17). Diese VO weist einige verfahrensrechtli
che Besonderheiten auf. So können im Be
schwerdeverfahren Gebühren erhoben werden.

Im Prozeß der Entwicklung des sozialistischen 
Staates und seines Rechts in der DDR wurden 
die Rechtsmittel in entsprechenden Normativ
akten kontinuierlich ausgestaltet. Besondere 
Beachtung verdienen dabei die Rechtsetzungs
akte aus dem Jahr 1971. Zur besseren Gewähr
leistung der Rechte der Bürger, zur übersicht
lichen Gestaltung der Rechtsmittelregelungen 
und zur Beseitigung zahlreicher sachlich nicht 
gerechtfertigter Unterschiede in diesen Rege
lungen verabschiedete die Volkskammer am 
24. 6.1971 das Gesetz über die Neufassung von 
Regelungen über Rechtsmittel gegen Ent
scheidungen staatlicher Organe (GBl. I 1971 
Nr. 3 S. 49). Damit wurden bereits in Gesetzen 
enthaltene Rechtsmittelregelungen neu ge
faßt. Die VO über die Neufassung von Rege
lungen über Rechtsmittel gegen Entscheidun

gen staatlicher Organe vom 24.6.1971 
(GBl. II 1971 Nr. 54 S. 465) bestimmte die in 
Verordnungen enthaltenen Rechtsmittelrege
lungen entsprechend diesem Gesetz neu. Dar
über hinaus wurden in Anordnungen enthalte
ne Rechtsmittelregelungen neu gefaßt und im 
Gesetzblatt der DDR veröffentlicht. Diese 
Neufassungen der Rechtsmittel zielten darauf 
ab, die sozialistischev Gesetzlichkeit bei der 
Entscheidungstätigkeit der Organe des Staats
apparates gegenüber den Bürgern weiter zu 
verstärken, die Rechtsmittelverfahren zu ver
einfachen und für die Bürger überschaubarer 
zu gestalten sowie die gewachsene Verantwor
tung der örtlichen Staatsorgane besser zu be
rücksichtigen.

Die Neuregelungen betrafen insbesondere 
folgende Gesichtspunkte:

Erstens: Über ein Rechtsmittel soll dasjeni
ge Organ des Staatsapparates entscheiden, das 
die größte Sachkunde in bezug auf den betref
fenden Gegenstand besitzt. Das Rechtsmittel 
ist also generell bei dem Organ geltend zu ma
chen, das die Entscheidung getroffen hat, ge
gen die sich das Rechtsmittel richtet. Ein über
geordnetes Organ entscheidet erst dann, wenn 
dem Rechtsmittel nicht oder nicht vollständig 
stattgegeben wird.

Zweitens: Für das Rechtsmittelverfahren 
wurden Stufen nach einem einheitlichen 
Grundschema festgelegt. Das betrifft die Form 
und die Fristen der Rechtsmitteleinlegung so
wie das Verfahren der Bearbeitung und Ent
scheidung. Das Rechtsmittelverfahren ist in 
der Regel als ein Zweiinstanzenverfahren aus
gestaltet, d. h., wird dem Rechtsmittel vom zu
ständigen Organ bzw. Leiter nicht oder nicht in 
vollem Umfang stattgegeben, so ist es an das 
übergeordnete Organ oder den übergeordne
ten Leiter weiterzuleiten. Von diesem wird 
dann endgültig über das Rechtsmittel entschie
den. Es besteht die Verpflichtung, die Bürger 
bei Terminüberschreitungen bzw. bei der Ab
gabe an das übergeordnete Organ zu informie
ren.

Drittens: Es wurde ausdrücklich die Pflicht 
zur Rechtsmittelbelehrung für jede Entschei
dung geregelt, gegen die ein Rechtsmittel vor
gesehen ist. Des weiteren wurde die Rechts
wirkung des Rechtsmittels festgelegt, d. h. ob 
es aufschiebende Wirkung hat oder nicht.

Viertens: In den Regelungen über das 
Rechtsmittelverfahren wurden für jede einzel
ne Vorschrift gleiche Formulierungen verwen-
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